
Aufnahmebogen in Ehesachen 

 

Wir bitten Sie, den nachstehenden Bogen sorgfältig auszufüllen und zusammen mit den 

nachstehend benannten Unterlagen in Kopie zu Ihrem Beratungstermin mitzubringen.  

 
Meine persönlichen 

Angaben 

 Angaben zum Ehepartner  

Anrede Herr Frau   Anrede Herr Frau   
Titel:  Titel:  
Vorname:  Vorname:  
Nachname:  Nachname:  
Geburtsname:  Geburtsname:  
Geburtsdatum:  Geburtsdatum:  
Geburtsort:  Geburtsort:  
Staatsangehörigkeit:  Staatsangehörigkeit:  
Straße, Hausnummer:  Straße, Hausnummer:  
PLZ, Ort:  PLZ, Ort:  

 

Angaben zur Ehe:  

 
Datum der Eheschließung:  
Standesamt:  
Heiratseintrag-Nr.:  

Sie finden die Heiratseintrag-Nr. auf der 

Heiratsurkunde, kann ggf. nachgereicht werden 

 

 

Unter welcher Anschrift haben die Ehegatten vor der Trennung gelebt? 

 
Straße, Hausnummer:   
PLZ, Ort:   

 

Angaben zur Trennung:  

 
Datum der Trennung:  

 

Wer zog zuerst aus? 

 

Ich selbst  

 

der Ehegatte 

 

Keiner:  

 

Die Trennung kann in der gemeinsamen 

Wohnung erfolgen, wenn die 

Versorgungsleistungen wechselseitig 

eingestellt sind. Lassen Sie sich ggf. 

hierzu beraten.  

Sind aus der Ehe 

gemeinschaftliche 

minderjährige Kinder 

hervorgegangen? 

 

Ja  

 

Nein   

Wenn ja, geben Sie bitte an: 

Vornamen:  

Nachnamen:  

Geburtsdatum:  

Hat/Haben seinen/ihren 

Lebensmittelpunkt bei: 

 

Bei mir  

 

 

Beim Ehepartner 

 

Keines von Beidem  

 

Bitte mit dem Anwalt dies besprechen 



Angaben zur Scheidung:  

 

 Ja Nein 

Stimmt Ihr Ehegatte der Scheidung zu?   

Ist eventuell schon ein Scheidungsverfahren vor einem Gericht anhängig?   

Sind eventuell andere Verfahren (Trennungs-, Kindesunterhalt, Sorgerecht, o.ä.) 

vor einem Gericht anhängig? 

  

Gibt es einen Ehevertrag oder eine notarielle Scheidungsvereinbarung?   

Soll eventuell der Ausschluss des Versorgungsausgleichs (Rentenausgleichs) 

beantragt werden? 

  

 

Angaben zum Einkommen:  

 

Der Gegenstandswert des Verfahrens hängt vom Einkommen der Beteiligten maßgeblich ab. 

Sollten Sie das Einkommen Ihres Partners nicht kennen, bitten wir, dieses zu schätzen. Es zählt 

das Nettoeinkommen, also der Auszahlungsbetrag.  

 
Mein Einkommen: € 
Einkommen meines Ehepartners:  € 

 


